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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im Bebauungspilan-Verfahren "An der Lindacher Straße" - Baugebiet 

' für Einheimische - ist eine wichtige Teilentscheidung gefallen: 

der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.7.1994 unabhaängig von 

dem noch laufenden Bebauungsplan-Verfahren den “Antrags- und 

Kriterienkatalog"für die spätere Vergabe von Grundstücken aus 
diesem Gebiet einstimmig verabschiedet. Zu Ihrer Information 

habe ich diesen auf der Seite 2 dieser "Egmatinger Gemeindemit- 

teilungen" abdrucken Tlassen. Der sog. Punktekatalog ist auf Seite 3 

oben abgedruckt; hier handelt es sich um die dazugehörige Anlage 

zu Punkt 1.1 (Vergabevoraussetzung). Im künftigen Bebauungsgebiet 

werden derzeit für die Oberflächenwasser-Beseitigung (Erschließung) 

Bohrungen vorgenommen. Darüberhinaus wollen wir bis Spätherbst d.J. 

durch noch von einem Ingenieurbüro vorzulegende Planungen die 

Zwischenlösung für die Abwasserbeseitigung abgeklärt haben, nach- 

dem diese im Zuge des Bebauungsplanverfahrens vor Satzungsbeschluß 

der Genehmigungsbehörde zugeleitet werden muß. Die Zwischenzeit 

werden wir dazu nutzen, um die Verkaufsverträge zu formulieren 

und den späteren Veräußerungspreis zu kalkulieren. 

Wichtig: Die Aufforderung . für Bewerbungen-erfolgt erst zu dem 

Zeitpunkt, zu welchem die vorgenannten Punkte eindeutig geklärt 

sind. Bewerbungsformulare hierzu werden wir deshalb erst zu einem 

spateren Zeitpunkt aushändigen und in diesen Mitteilungen gesondert 

auf die Bewerbungsfristen hinweisen! Hierzu bitte ich Sie noch um 

Geduld; schließlich hat die Vergabe nur dann einen Sinn, wenn die 

Antragstellery üyer Grundstücksgrößen und effektive Verkaufspreise 

unmißverstäa ‚rfibrmiert sind. 

Mit freundlAfc 

Heiler, 1. BBrgermeister 
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Punkte 
.1 Familieneinkommen 

„1.1 Familieneinkommen, das innerhalb der 10 
in $ 25 II. WoBauG festgelegten Grenzen 
liegt. 

.1.2 Familieneinkonmen, das die in $ 25 L 
bestimmte Einkommensgrenze nicht um mehr 
als 40 v.H. übersteigt ($ 88 a II. WoBauG). 

Ein Familieneinkommen, das darüber hinaus 
geht, findet in der Punktebewertung keine 
Berücksichtigung. 
Es sind die Einkommensverhältnisse des 
Jahres 1993 heranzuziehen. 

.2 Mohndauer 

-2.1 Die Wohndauer im Bereich der Gemeinde wird 
pro vollem Jahr mit 1ı 
Punkt bewertet. Es können höchstens 25 Punkte 
angerechnet werden. 

Anmerkung für Ehegatten: 
Diese können nur an einen der Ehegatten ver- 
geben werden. 

4.3 Kinder / Angehörige 

4.3.1 Für die im Haushalt des Antragstellers 

lebenden minderjährigen und unterhaltsberech- 
Kinder 

1. Kind 10 
2. Kind 15 
3. Kind und jedes weitere 20 

4.3.2 Für die im Haushalt des Antragstellers 
lebenden volljährigen Kinder und Angehörige 
(in gerader Linie verwandt) 
pro Person (1. Wohnsitz) 5 

4.4 Körperbahinderung / Pflegefall 

4.4.1 Antragsteller bzw. Ehegatte mit einem 
Behinderungsgrad von 
50 - 7513 S 

76 - 100 % 10 

4.4.2 Kinder (minderjährig und volljährig) 
30 - S0O% s 

531 « 7541 10 

76 - 100 % 15 

4.4.3 Pflegebedürftige, die bereits bisher im 
Haushalt des Antragstellers aufgenommen sind 

Stellenausschreibung — Reinigungskraft 

Nach fast 25-jähriger Mitarbeit in 

der Gemeinde Egmating hat unsere 

Frau Karrer wegen Erreichen der 

Altersgrenze die Mitarbeit als Reini- 

gungskraft beendet. Ihr gebührt große 

Anerkennung für die treue Arbeit! 

Ab _sofort kann die Reinigungsstelle 

in der Volksschule Egmating neu be- 

setzt werden. Die Vergütung erfolgt 

nach Tarif BMT/G mit den für den 

öffentlichen Dienst geltenden Ver- 

günstigungen. Die Arbeitszeit ist 

jeweils immer am Nachmittag. 

Wenn Sie Interesse an einer renten- 

versicherungspflichtigen Tätigkeit 

haben, bitten wir Sie um Rücksprache 

beim 1.Bürgermeister. 

1200 Jahre Egmating —- Chronik Egmating 
794 - 1994 (von Alois Baham) 

Die Herausgabe unseres Buches "Chronik 

1200 Jahre - 794 - 1994" ist seit der 

Ve SÖffentlichung im Juni auf große 

Resonanz gestoßen. Mittlerweile 

konnte ein Großteil der Auflage von 

2000 Stück verkauft werden. Wer noch 

keine Chronik erworben hat, sollte 

dies bald tun. Nähere Informationen 

auf der Rückseite! Das Buch eignet 

sich bestens auch als Geschenk im 

privaten und gewerblichen Bereich - 

ebenso für Vereine. Wir wären Ihnen 

dankbar, wenn Sie Bekannte, die früher 

in Egmating gelebt haben und Verwandte 

hiervon informieren könnten. 

Die Chronik hat einen Umfang von 360 

Seiten und kostet DM 60,--. 

Termine - Abfallwirtschaft 

A) Problemmüll 21.09. 9.30-11.00 Uhr 
(Bauhof - Münchner Straße 38) 

Problemmüll 02.12. 13.00-14.30 Uhr 
(Bauhof - Münchner Straße 38) 

B) Gartenabfall - Sammelabholung am 
Straßenrand: ab 24.10.1994 

C) Sperrmüll - Abgabe (Wertstoffhof) 
Freitag 28. Oktober 14.00-17.00 Uhr 
Samstag 29. Oktober 9.00-12.00 Uhr 
Beachte: landwirtschaftliche Groß- 
geräte können auf Weisung des Land- 
kreises nicht mehr entgegegen ge- 
nommen werden. Ebenso wird bei 
Haushaltsauflösungen für die An- 
nahme ein strengerer Maßstab ange- 
legt! 

Fotoausstellung 
„Egmating früher - Egmating heute” 

Noch bis voraussichtlich Ende Septem- 

ber d.J. wird in den Geschäftsräumen 

der Raiffeisenbank Egmating die be- 

wundernswerte Fotoausstellung wieder- 

holt. Beachten Sie die OÖffnungszeiten.




